
Zusammenstellung der wichtigsten Abzüge

Berufsauslagen

Angabe der Fahrtkosten effektiv
pauschal 700
in der Regel maximal 220 Tage
- 1 km von nächster Haltestelle entfernt
- Zeitersparnis von über einer Stunde
- geschäftliche Nutzung (nur mit Bestätigung AG)
- kein ÖV zur Verfügung (Nachtarbeit/Frühdienst)
- Gesundheitliche Probleme mit Nachweis  maximal
Auto  0.70  / Motorrad 0.40

Gemäss Lohnausweis
7.50 pro Tag /1600 im Jahr

15 pro Tag /3'200 im Jahr
15 pro Tag /3'200 im Jahr

3% des Nettolohnen bis max.  4'000
enthalten sind:
Berufskleider; Berufswerkzeuge, EDV;
privates Arbeitszimmer; Berufsverbände
Effektiver Nachweis grundsätzlich möglich

Fahrkosten
- Öffentliches Verkehrsmittel
- Fahrrad, Kleinmotorrad
- Auto

Mehrkosten ausw. Verpflegung
- mit Verbilligung
- ohne -Verbilligung
- Schichtarbeit (Anzahl Tage)

Übrige Berufsauslagen

Übrige Abzüge
Schuldzinsen

Auswärtiger Wochenaufenthalt
- Auswärtige Verpflegung

Weiterbildungskosten
(steuerrechtliche Definition beachten)

Nebenerwerb

30/6400 // 22.50/4800Mietzins für ein Zimmer (maximal 
800)
wöchentliche Heimkehr
pauschal  500
Belegmässiger Nachweis höherer Kosten  grundsätzlich 
möglich
20% oder maximal CHF 2400 oder effektiv

Max. 50'000 plus Vermögensertrag
keine Leasingzinsen
Spezialregelung Baurechtszinsen und Baukreditzinsen 
Verzugszinsen auf Steuerrechnungen 
Hypothekarzinsen
Zinsen auf Kreditkarten
Übrige Zinsen
geschieden oder getrennt
mit Nachweis der Zahlungen (Belege)
bis zum 18. Altersjahr
Ab 19. - 25 Kinderabzug möglich
mit Nachweis der Zahlungen (Belege)

Unterhalt Partner

Unterhalt Kinder



 

Krankenversicherungsprämien 
Unfallversicherungsprämien
Lebens- und Rentenversicherungsprämien 
Abzüglich Prämienverbilligung
Zinsen von Sparkapitalien 
Jahreszusammenstellung von Krankenkasse 
für Steuerzwecke verlangen

Maximalabzüge beachten!

Versicherungsprämien
und Sparzinsen

Abzug gestaffelt je nach:
- Verheiratete mit Vorsorge
                          ohne Vorsorge
- Übrige mit Vorsorge
  ohne Vorsorge
- Kind und Unterstützte zusätzlich
AHV-Beiträge Selbständigerwerbende
AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
BVG-Beiträge Selbständigerwerbende
Einkauf in zweite Säule

Sofern Mitglied bei einer Verbandskasse 
Offizielle Bestätigung oder in Lohnausweis

Belegnachweis
Belegnachweis

Beiträge an politische Parteien Verh. 3200 / Ledige 1600

Vermögensverwaltungskosten Pauschal 1-3‰ auf Wertschriften
nicht abzugsfähig Bankspesen/Kaufspesen

Behinderungsbedingte Kosten Für IV Bezüger
Gemäss Kostenzusammenstellung 
Krankenkasse Zahnarztkosten
Verordnete Therapien mit Arztzeugnis
5% Selbstbehalt der Nettoeinkünfte 
Präventivmassnahmen
Fahrkosten zum Arzt

Krankheitskosten

- nicht abzugsfähig

maximal 20% der Nettoeinkünfte 
St-befreite Institutionen in der CH 
Spendenbescheinigungen

Doppelverdienerabzug
Kinderabzug

Ehegatten / Partner
Pauschal 20% auf Mietzinsen /Eigenmietwert 
oder effektive Kosten mit Rechnungen

Unterhalt Liegenschaft

Ausbildungsabzug Kinder Belegnachweis max. 6'200

Staat (BE) CHF 8'000 Bund CHF 6'500
grundsätzlich bis 25 Jahre sofern Erstausbildung
und kein Einkommen

Unterstützungsabzug 
(4'600/6'500)
- Bedingungen

Kinderbetreuungsabzug

Diese Beträge müssen mindestens geleistet werden
Nachweis der Zahlungen mit Bankbelegen 
Erwerbsunfähige oder finanziell Schwache
nicht älter als 15 Jahre
beide Partner erwerbstätig
Ein Partner ist invalid
Erwerbstätige 
Alleinerziehende

CHF 2'400 nur Bund

CHF 6'883  für Arbeitnehmer mit Bescheinigung
20% bis max. CHF 34'416 für Selbständigerwerbende

Säule 3a

Spenden


